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Vorwort

„Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur“ Dieses „Lob-
lied“ der Ehe stammt von Johann Wolfgang Goethe. Der Philosoph
Fichte hat es noch romantischer formuliert: Die Ehe ist die vollkom-
mene Umtauschung der Herzen und Willlen. Die Wirklichkeit ist
nüchterner: Immer mehr Ehen werden geschieden. Aber wer denkt
daran beim Standesamt? Und kaum Jemand wird sein „Ja“ auch als
Zustimmung zu mehr als hundert Paragraphen verstehen, die die
Rechte und Pflichten in der Ehe, das eheliche Güter- und Unter-
haltsrecht, das Erbrecht sowie die Vermögensauseinandersetzung
und die Verteilung der Haushaltsgegenstände anlässlich einer Schei-
dung, die nachehelichen Unterhaltspflichten und den Ausgleich der
Alters- und Invaliditätsrenten betreffen. Während bei weniger „ge-
fährlichen“ Rechtsgeschäften ein gesetzliches Widerrufsrecht be-
steht, ist der Ehegatte „vom (risikolosen) Umtausch ausgeschlos-
sen“. Da eine Beratung über die Rechtsfolgen der Eheschließung
beim Standesamt nicht erfolgt, erfahren Betroffene meist erst im
Scheidungsverfahren, welche juristischen Konsequenzen das aus
Liebe gegebene Jawort für sie hatte. Für gleichgeschlechtliche Paare,
die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen wollen, gilt
nichts anderes.
Dieser Ratgeber wendet sich an Paare, die eine Eheschließung oder
Lebenspartnerschaft erst planen. Aber auch frisch getraute und be-
reits „erprobte“ Ehegatten und Lebenspartner können gemeinsam
eine faire Lösung in guten Tagen ihrer Partnerschaft nachholen.
Mitunter bedürfen auch ältere Ehe- und Lebenspartnerschaftsver-
träge der Anpassung, um nicht von den Gerichten für unwirksam
erklärt zu werden. Schließlich können Vereinbarungen auch dazu
dienen, den Partner vor Ansprüchen Dritter zu sichern und Steuern
zu vermeiden.
Im ersten Teil des Buches werden Paare über die gesetzlichen Rege-
lungen anhand von praktischen Beispielen informiert. Der zweite
Teil stellt dar, was in Ehe- und Lebenspartnerschaftsverträgen gere-
gelt werden kann. Paare können selbst prüfen, welche Regelung für
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ihren individuellen Fall geeignet und vor allem fair ist. Die im 2. Ka-
pitel abgedruckten Muster enthalten in der Praxis häufige und auch
steuerlich vorteilhafte Gestaltungsmöglichkeiten für bestimmte
Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftstypen.
Mit der vierten Auflage wird der Ratgeber auf den Stand der Gesetz-
gebung und Rechtsprechung von Januar 2010 gebracht.

Regen, im Mai 2010 Herbert Grziwotz
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